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RS OGH 1952/6/25 1Ob514/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1952

Norm

AußStrG §9 D1

Rechtssatz

Der Vertragspartner, über dessen Antrag die Bestellung eines Kurators für unbekannte Teilnehmer an einem

Geschäfte erfolgte, ist nur an dem Verfahren, das zur Kuratorbestellung führt, beteiligt, hat aber keinen Anspruch

darauf, auf die weiteren Vertretungshandlungen des Kurators Einfluß zu nehmen.
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